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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

des (Grund-)Schulverbandes Thurmans-

bang (Landkreis Freyung-Grafenau) 

für das Haushaltsjahr 2017 

 

 

Auf Grund der Art. 9 Abs. 9 des Bayer. Schulfi-

nanzierungsgesetzes - BaySchFG -, Art. 40 Abs. 

1 des Gesetzes über die kommunale Zusammen-

arbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeinde-

ordnung (GO) erlässt der Schulverband folgende 

Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 

wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwal-

tungshaushalt in den Einnahmen und Ausga-

ben mit 586.100 € und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 20.000 € 

ab. 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-

tionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgese-

hen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-

haushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

 

(1) Schulverbandsumlage: 

 

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeck-

te Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird für 

das Haushaltsjahr 2017 auf 420.800 € festge-

setzt und nach der Zahl der Verbandsschüler 

auf die Mitglieder des Schulverbandes umge-

legt (Verwaltungsumlage). 

 

Für die Berechnung der Schulverbandsumla-

ge wird die maßgebende Schülerzahl nach 

dem Stand vom 1. Oktober 2016 auf 167 Ver-

bandsschüler festgesetzt. 

 

Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschü-

ler auf 2.519,76 € festgesetzt. 

 

(2) Investitionsumlage: 

 

Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 

rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf  90.000 €  festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-

men. 

 

§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 

2017 in Kraft. 
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Thurmansbang, 17.03.2017 

(Grund-)Schulverband Thurmansbang 

 

gez. 

König 

Schulverbandsvorsitzender 

 

II. 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat als 

Rechtsaufsichtsbehörde die nach Art. 9 Abs. 9 

BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbin-

dung mit Art. 67 und 71 GO mit Schreiben vom 

08.03.2017 Nr. 21-941/2-40schv mitgeteilt, dass 

die Haushaltssatzung keine genehmigungs-

pflichtigen Teile enthält. 

 

III. 

 

Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 24 

Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO amtlich be-

kanntgemacht. 

Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 

BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbin-

dung mit Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO ab sofort in 

der Geschäftsstelle des Schulverbandes in 94169 

Thurmansbang, Gründelln 3, Zimmer Nr. 

15 - Geschäftsleitung - öffentlich auf. 

 

Dort liegt auch die Haushaltssatzung mit ihren 

Anlagen während des ganzen Jahres innerhalb 

der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht 

bereit (§ 4 Bekanntmachungsverordnung). 

 

 

Thurmansbang, 17.03.2017 

(Grund-)Schulverband Thurmansbang 

 

gez. 

König 

Schulverbandsvorsitzender 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung  

einer Baugenehmigung  

gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  

Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 

Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat mit 

Bescheid vom 21.02.2017 unter dem Aktenzei-

chen 40-2-TE-37-2016 Herrn Dominik Lindinger 

und Frau Evi Grinninger, Schmiedgasse 15, 

94065 Waldkirchen, eine Tekturgenehmigung 

zur Erweiterung und Umbau des bestehenden 

Wohnhauses auf dem Grundstück Flurnummer 

101 der Gemarkung Waldkirchen in Waldkir-

chen erteilt. 

 

Da im vorliegenden Fall an mehr als 20 Nach-

barn eine Zustellung der Baugenehmigung ge-

mäß Art. 66 Abs. 1 Satz 6 BayBO erfolgen müss-

te, wird diese nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 

durch eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 

Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekannt-

machung als bewirkt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 

Monats nach seiner Bekanntgabe (in Form die-

ser öffentlichen Bekanntmachung) Klage beim 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg 

(Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 

Regensburg; Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 

Regensburg) schriftlich oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 

Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 

Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 

den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 

und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 

Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-

ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 

beigefügt werden. Der Klage und allen Schrifts-

ätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-

ten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Geset-

zes zur Ausführung der Verwaltungsge-

richtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) 

wurde das Widerspruchsverfahren im Be-

reich des Baurechts abgeschafft. Es besteht 

keine Möglichkeit, gegen den erteilten Be-

scheid Widerspruch einzulegen. 

– Die Klageerhebung in elektronischer Form 

(z. B. durch E-Mail) ist unzulässig. 

– Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzan-

trägen zum Verwaltungsgericht seit 

01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvor-

schuss zu entrichten. 

– Gemäß § 212 a BauGB entfällt die aufschie-

bende Wirkung von Rechtsbehelfen Dritter 

gegen diesen Bescheid. Antrag auf Wieder-

herstellung der aufschiebenden Wirkung 

kann beim Landratsamt Freyung-Grafenau 

oder beim o. g. Verwaltungsgericht gestellt 

werden. 

 

Sonstige Hinweise 

Der Bescheid und die Akten des Baugenehmi-

gungsverfahrens können beim Bauamt des 

Landratsamtes Freyung-Grafenau, Grafenauer 

Straße 44, 94078 Freyung, Zi. Nr. 303, während 

der allgemeinen Geschäftszeiten eingesehen 

werden. Eine vorherige Terminvereinbarung 

unter 08551/57175 wird empfohlen. 
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Freyung, 27.03.2017 

Landratsamt Freyung-Grafenau 

 

Höcherl 

Regierungsdirektor 
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